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Als Schwimm-Meister bin ich in einem Hal-
lenbad für die Durchführung und Beaufsich-
tigung der Reinigungs- und Desinfektions-
maßnahmen zuständig. Mein Arbeitgeber
möchte nun diese Arbeiten in die frühen Mor-
genstunden verlegen. Dies würde bedeuten,
dass eingebrachte Keime sich nach Beendi-
gung des Badebetriebes um 21:00 bis morgens
5:00 ungehindert vermehren können. Darü-
ber hinaus verkrustet der Schmutz in dieser
Zeit und bildet einen optimalen Nährboden
für Mikroorganismen. Ab 07:00 findet wieder
Badebetrieb statt. Ich bin nun auf der Suche
nach Untersuchungsergebnissen, die diesen
Zusammenhang belegen und auch auf eine
ausreichende Einwirkzeit der gelisteten Des-
infektionsmittel verweisen.

Der Zeitpunkt für die erforderliche tägliche
Reinigung und Desinfektion der Flächen in
öffentlichen Bädern ist nicht konkret durch
Vorgaben festlegt. Die aktuellen Empfeh-
lungen des Umweltbundesamtes [1] be-
sagen hierzu lediglich, dass es erforderlich
ist, Hygienepläne zu erstellen, und dass in
diesen Plänen „die notwendigen Reini-
gungs- und Desinfektionsmaßnahmen de-
tailliert beschrieben ...sein sollten“. Weiter
heißt es: „Zur Vermeidung von Infektionen
ist eine tägliche Reinigung und Desinfek-
tion des Barfuß- und Sanitärbereiches so-
wie der Sitzflächen mit einem geeigneten
Mittel (Liste des Verbundes für angewandte
Hygiene [VAH] bzw. des Robert Koch-In-
stitutes [2, 3]) in ausreichender Konzen-
tration und Einwirkzeit erforderlich.“ In der
Liste des VAH sind geprüfte Desinfektions-
mittel bzw. Kombinations-Reinigungs- und
Desinfektionsmittel aufgeführt sowie die
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Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen in Schwimmbädern

abhängig vom Einsatzzweck  erforderlichen
Einwirkzeiten und Konzentrationen. Die
Liste des Robert Koch-Institutes ist für die
behördlich angeordnete Desinfektion im
Seuchenfall vorgesehen.

Etwas konkretere, aber ebenfalls un-
verbindliche Aussagen finden sich in der
Zeitschrift „Hygieneinspektor“ [4]. Hier ist
u. a. angeben, dass aus hygienischen Ge-
sichtspunkten (Vermeidung der Keim-
vermehrung) sicherlich die Reinigung und
Desinfektion nach Betriebsende sinnvoll ist,
da hier der Schmutz noch „locker“ sitzt und
das Desinfektionsmittel über Nacht mit ei-
ner längeren Einwirkzeit und daher in ge-
ringeren Konzentrationen angewendet
werden kann. Dem stehen allerdings örtli-
che Gegebenheiten und die Kostensitua-
tion gegenüber, wie dies in der Fragestel-
lung zum Ausdruck kommt.

Es ist davon auszugehen, dass der
Schmutz- und Keimeintrag nach An-
trocknung über Nacht naturgemäß
schwerer zu entfernen ist. Daher werden
in manchen Bädern am Abend die Flächen
mit Wasser abgespült, um den gröbsten
Schmutz zu entfernen, eine Antrocknung
zu verhindern  und eine weitere Keim-
vermehrung über Nacht zu minimieren.
Die eigentliche reinigende Desinfektion er-
folgt dann am nächsten Morgen.

Mit den modernen, auf Wirksamkeit
getesteten Reinigungs- und Desinfek-
tionsmitteln (in der Regel als Kombi-
nations-Präparate verfügbar), einer adä-
quaten Reinigungstechnik, dem
erforderlichen Equipment und mit ge-
schultem Personal ist es aber heutzuta-
ge grundsätzlich auch möglich, den vor-

handenen Schmutz des Vortages am dar-
auf folgenden Morgen vor erneutem Be-
ginn des Badebetriebs zu entfernen und
die Flächen sicher zu desinfizieren. Sol-
che Präparate sind als auf Wirksamkeit
getestete Flächendesinfektionsmittel
(auch in Kombination mit Reinigungs-
mitteln), die neben ihrem be-
vorzugten Anwendungsbereich im Kran-
kenhaus auch in Bädern verwendet wer-
den sollten, in der Desinfektionsmittel-
Liste des VAH [2] unter Angabe der 
– abhängig vom Einsatzzweck – erfor-
derlichen Einwirkzeiten und Konzentra-
tionen aufgeführt. 

Somit bleibt es dem Badbetreiber
überlassen, den Zeitpunkt für die erfor-
derliche tägliche Reinigung und Desin-
fektion der Flächen festzulegen.

Bei der Entscheidung für eine mor-
gendliche Reinigung und Desinfektion soll-
te jedoch nachfolgendes beachtet werden:
1. Neben der leichteren Schmutzentfer-

nung erlaubt es die abendliche Reini-
gung und Desinfektion, die Präparate
bei verlängerter Einwirkzeit (z. B. 4
Stunden) über Nacht in geringeren
Konzentrationen anzuwenden; die
morgendliche Durchführung der Ar-
beiten vor Wiederaufnahme des Be-
triebes erfordert aufgrund des vorge-
gebenen Zeitrahmens höhere Kon-
zentrationen des verwendeten Präpa-
rates bei verkürzter Einwirkzeit (z.B.1
Stunde), um die erforderliche Desin-
fektion zu gewährleisten.

2. Uns liegen keine Untersuchungen vor,
die eine wachsende Keimbelastung un-
gereinigter Flächen (abends versus mor-
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gens) speziell in Schwimmbädern be-
wiesen hätten. Erfahrungsgemäß sind
aber nasse Flächen ein bevorzugter Ort
für die Vermehrung von Mikroorganis-
men, so dass naturgemäß von einer ver-
stärkten Keimbelastung der Flächen
bei der morgendlichen Reinigung und
Desinfektion ausgegangen werden
muss. Mit einer fachgerechten Reini-
gung und Desinfektion der Flächen un-
ter den oben beschriebenen Vorausset-
zungen kann man dieser Belastung aber
auch nach mehrstündiger Pause über
Nacht gerecht werden und den ge-
wünschten hygienisch einwandfreien
Zustand der Flächen wiederherstellen.
Dabei sollte auch darauf geachtet wer-
den, dass für diese Tätigkeiten genü-
gend Zeit außerhalb der Öffnungszei-
ten zur Verfügung steht.

3. Die Effektivität von Flächendesinfek-
tionsmaßnahmen lässt sich durch so ge-
nannte Abklatschuntersuchungen
überprüfen; nach der Empfehlung des
Umweltbundesamtes kann auch der Er-
folg von Reinigung und Desinfektion
(R/D) in Bädern auf diese Weise getestet
werden. Zur Feststellung möglicher
Unterschiede in der Qualität der R/D

(abendliche versus morgendliche Durch-
führung) wären derartige Untersuchun-
gen geeignet. Hierzu können geeignete
Institute oder Fachunternehmen beauf-
tragt werden. Dabei ist es nicht unbedingt
erforderlich, die einzelnen Keimarten zu
bestimmen; oftmals reicht es schon aus,
die Gesamtkeimzahl zu erfassen. Sehr
hilfreich bei der Beurteilung und Inter-
pretation solcher Abklatschuntersu-
chungen sind die Ausführungen in dem
Loseblattwerk „Mikrobiologisch-infek-
tiologische Qualitätssicherung“ der
DGMH [5]. Diesbezüglich verweisen wir
auch auf die Veröffentlichung des VAH
„Schwimmbad – Überprüfung der Des-
infektionswirkung von Flächendesin-
fektionsmitteln“ [6].
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Etablierung eines praxisnahen Tests zur Prüfung viruswirksamer Präparate

Für die Desinfektionsmittel-Kommission
im VAH hat die aktive Mitarbeit und
Unterstützung der Arbeit in den ver-
schiedenen Normungsgremien des DIN
und CEN eine besonders hohe Priorität
(Mitteilung Nr. 3/2008). Innerhalb der
Aktivitäten des CEN TC 216 „Chemische
Desinfektionsmittel und Antiseptika“ ist
die Weiterentwicklung der Methoden zur
Testung der Viruswirksamkeit besonders
dringlich. Es ist ein gemeinsames Anlie-
gen der Anwender, der Hersteller, des
VAH, der DVV und des RKI, möglichst
zeitnah einen praxisnahen Test zu eta-
blieren, um die Qualitätssicherung virus-
wirksamer Präparate zu gewährleisten
(Mitteilung Nr. 5/2007). 

Erste konkrete Ergebnisse sind nun
zu berichten, die den Weg für die zügige
Umsetzung der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse auf diesem Gebiet frei ma-
chen: Im Rahmen eines VTG-Meetings

(Virucidal Tasc Group) am 12 Juni in Rom
wurden unter Leitung von Dr. Graziella
Morace (Istituto Superiore di Sanità,
Rom) und Beteiligung von deutschen Ex-
perten die Rahmenbedingungen für ei-
nen europaweiten Ringversuch für die
Prüfung viruswirksamer Desinfektions-
präparate abgestimmt. 

Zehn europäische Laboratorien betei-
ligen sich an diesem von der EU finanziell
unterstützten Ringversuch zur Etablie-
rung eines praxisnahen Carriertests (Pha-
se-2/Stufe-2) für die Flächendesinfektion.
Als Testviren sollen in einer ersten Phase
Polioviren und Adenoviren entsprechend
dem schon etablierten Phase-2-Stufe-1-
Test EN 14476 für den humanmedizini-
schen Bereich zum Einsatz kommen. Die
Untersuchungen werden unter der Maß-
gabe durchgeführt, dass eine Übertragung
auf Testverfahren für chemische Instru-
mentendesinfektionsmittel möglich wird.

Mitteilung Nr. 4 / 2008

In einer zweiten Phase soll das tierpatho-
gene ECBO-Prüfvirus (enteric cytopatho-
genic bovine orphan) für den Bereich Ve-
terinärmedizin (WG2) in die Tests
einbezogen werden. 

Im Frühjahr 2009 sollen die Erfahrun-
gen in einer abgestimmten Normenvorla-
ge münden und der Abstimmungsprozess
auf europäischer Ebene eingeleitet werden. 
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